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Daniela Lehrer

Von: Bauleitplanung <bauleitplanung@ericsson.com>
Gesendet: Dienstag, 27. Januar 2026 11:09
An: Bauleitplanung | ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG
Betreff: RE: Mainstockheim, BPL „Wunn II“ mit 1. Änderung des Bebauungsplans 

„Wunn“ - Beteiligung TÖB nach § 4 Abs. 2 BauGB

DNR: 250201
fsProjekt: 2408

Sehr geehrte Frau Lehrer, 

  

vielen Dank für Ihre Anfrage. 

  

Die Firma Ericsson wurde von der Deutschen Telekom Technik GmbH beauftragt, in ihrem Namen, 

Anfragen zum Thema Trassenschutz zu bearbeiten. 

  

Bei den von Ihnen ausgewiesenen Bedarfsflächen hat die Firma Ericsson bezüglich ihres Richtfunks keine 

Einwände oder spezielle Planungsvorgaben. 

Diese Stellungnahme gilt für Richtfunkverbindungen des Ericsson – Netzes und für Richtfunkverbindungen 

des Netzes der Deutschen Telekom.  

  

Bitte richten Sie Ihre Anfragen (Ericsson und Deutsche Telekom) ausschließlich per Email an 

die:  bauleitplanung@ericsson.com 

  

  

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. Ursula Kraus 

  

Ericsson Services GmbH 

  

  

From: Bauleitplanung | ARZ INGENIEURE GmbH & Co. KG <bauleitplanung@ib-arz.de>  

Sent: Friday, 23 January 2026 15:22 

To: Bauleitplanung <bauleitplanung@vgem-kitzingen.de> 
Subject: Mainstockheim, BPL „Wunn II“ mit 1. Änderung des Bebauungsplans „Wunn“ - Beteiligung TÖB nach § 4 

Abs. 2 BauGB 

  
Gemeinde Mainstockheim,  
Bebauungsplans „Wunn II“ mit 1. Änderung des Bebauungsplans „Wunn“  
Förmliche Beteiligung der Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 BauGB 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 
  

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB sowie der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB zum Bebauungsplan „Wunn II“ mit 1. Änderung des Bebauungsplans „Wunn“ in der Fassung vom 
11.09.2025 wurde im Zeitraum vom 24.11.2025 bis 05.01.2026 durchgeführt. 

Die eingegangenen Stellungnahmen wurden in der Sitzung am 15.01.2026 gem. § 1 Abs. 7 BauGB abgewogen.  


